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10.1 Übersicht über Beauftragte  

Bezeichnung Rechtsgrundlage

Rechtlich geforderte Beauftragte

 Beauftragter 
für den  Datenschutz

§§   4f, 4   g BDSG

 Beauftragter 
für die biologische Sicherheit

§   6 (4) GenTG  

§§   16     - 19 GenTSV

Befähigte Person 
Druckgefährdungen

§§   10, 14, 15, 17 BetrSichV 

sowie Anhänge 1, 2 und 5 BetrSichV;  

§   2 Nr. 30 ProdSG  

TRBS 1203

Befähigte Person 
Elektrische Gefährdungen

§§   10, 14, 15 

sowie Anhänge 1 und 2 BetrSichV;  

§   2 Nr. 30 ProdSG  

TRBS 1203

 Befähigte Person 
Explosionsgefährdungen

§§   5, 10, 14, 15 BetrSichV 

sowie Anhänge 1 bis 4 BetrSichV  

§   2 Nr. 30 ProdSG  

TRBS   1201  

TRBS 1203

Befähigte Person zur Prüfung 
von Arbeitsmitteln

§§   10, 14, 15 BetrSichV

sowie Anhänge 1 und 2 BetrSichV;  

§   2 Nr. 30 ProdSG  

TRBS 1203
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Funktionen Betriebliche Stellung, 
Kompetenz

Verantwortlichkeit

Sicherstellung des Daten-

schutzes durch Überwa-

chung, Bera  tung, Emp-

fehlungen   u. Ä.

Unmittelbar unter In  haber, 

Vorstand, Ge  schäftsführer 

oder gesetzlichem Vertre-

ter unterstellt, unmittelba-

res Vortragsrecht

Keine Eigenverant  wor-

tung für den Da  ten-

schutz, Ver  schwiegen-

heit

Unterstützung und Bera-

tung des Unter  nehmers 

und des Betriebsrats, 

Kontrolle des Projektlei-

ters

Be  treiber direkt unterstellt, 

unmittelbares Vortrags-

recht, Stellungnahme zu 

Investitionsentscheidun-

gen

Keine Eigenverant  wor-

tung für die biologische 

Sicherheit, „verantwort-

liche Beratung“

Prüfungen zum Schutz 

vor Druckgefährdungen

Aufgaben müssen übertra-

gen werden;

Fachkenntnisse zur Durch-

führung der übertragenen 

Aufgaben

Für die Durchführung 

der ihnen übertragenen 

Aufgaben

Prüfungen zum Schutz 

vor elektrischen Gefähr-

dungen

Aufgaben müssen übertra-

gen werden;

Fachkenntnisse zur Durch-

führung der übertragenen 

Aufgaben

Für die Durchführung 

der ihnen übertragenen 

Aufgaben

Prüfungen zum Schutz 

vor Explosionsgefährdun-

gen

Fachkenntnisse zur Durch-

führung der übertragenen 

Aufgaben;  

Befugnisse müssen über-

tragen werden

Für die Durchführung 

der ihnen übertragenen 

Aufgaben

Prüfung von Arbeits  mit-

teln nach Montage oder 

Instandsetzung; wieder-

kehrende Prüfungen; Prü-

fung von überwachungs-

bedürftigen Anlagen

Fachkenntnisse zur Durch-

führung der übertragenen 

Aufgaben;  

Befugnisse müssen über-

tragen werden

Für die Durchführung 

der ihnen übertragenen 

Aufgaben
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